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Amtlicher Teil

Gemeinde Gauern

In öffentlicher GR-Sitzung  
vom 27. November 2019 gefasste Beschlüsse

-	 Der	 Gemeinderat	 beschließt	 einstimmig,	 folgende	 Bürge-
rinnen	und	Bürger	mit	einer	finanziellen	Zuwendung	in	Höhe	
von	 je	50,-	Euro	 für	 ihr	ehrenamtliches	Engagement	 in	der	
Gemeinde	zu	ehren:	Ulrike	Zapf,	 für	 langjährige	ehrenamt-
liche	Tätigkeit	für	die	Gemeinde	Gauern	und	im	Feuerwehr-	
und	Heimatverein	Gauern	e.	V.

-	 Der	Gemeinderat	beschließt	einstimmig	in	der	HHST	69000.	
510000	–	Unterhaltung	der	Gewässer	eine	überplanmäßige	
Ausgabe	in	Höhe	von	1.000,-	Euro.	Die	Deckung	der	Mehraus-
gaben	ist	durch	Mehreinnahmen	in	der	HHSt	69000.171000	
–	Zuweisungen	Unterhaltung	Gewässer	gesichert.

Gemeinde Kauern

Hinweis gemäß § 80 Abs. 4  
Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)

In	der	Gemeinderatssitzung	am	3.	Februar	2020	wurde	die	ge-
prüfte	Jahresrechnung	2018	der	Gemeinde	Kauern	mit	der	Be-
schluss-Nr.	034/2019/0048	auf	der	Grundlage	des	§	80	Abs.	3		
Satz	1	ThürKO	 festgestellt.	Weiter	wurde	auf	Grundlage	des	
§	80	Abs.	3	Satz	2	ThürKO	 in	Verbindung	mit	dem	Schluss-
bericht	 des	 Rechnungsprüfungsamtes	 des	 Landratsamtes	
Greiz	 die	 Entlastung	 des	 Bürgermeisters	 und	 des	 Beigeord-
neten,	soweit	dieser	den	Bürgermeister	vertreten	hat,	mit	der	
Beschluss-Nr.	034/2019/0049	und	0050	für	das	Haushaltsjahr	
2018	durch	den	Gemeinderat	Kauern	erteilt.
Die	 festgestellte	 Jahresrechnung	 für	 das	 Jahr	 2018,	 der	
Schlussbericht	 des	 Rechnungsprüfungsamtes	 sowie	 die	 Be-
schlüsse	über	die	Feststellung	der	Jahresrechnung	und	Entlas-	
tung	des	Bürgermeisters	und	des	Beigeordneten,	soweit	die-
ser	den	Bürgermeister	vertreten	hat,	liegen	gemäß	§	80	Abs.	4	
Satz	1	ThürKO	zwei	Wochen,	beginnend	mit	dem	Tag	der	öf-
fentlichen	Bekanntmachung	dieses	Hinweises,	 in	der	Verwal-
tungsgemeinschaft	Wünschendorf/Elster,	Poststraße	8,	07570	
Wünschendorf/Elster,	 und	 Ronneburger	 Straße	 68	 a,	 07580	
Seelingstädt,	zu	den	Sprechzeiten	öffentlich	aus	und	werden	
gleichzeitig	bis	zur	Feststellung	der	folgenden	Jahresrechnung	
zur	Einsichtnahme	am	gleichen	Ort,	ebenfalls	zu	den	Sprech-
zeiten,	zur	Verfügung	gehalten.

Gemeinde Linda

In öffentlicher GR-Sitzung  
vom 27. November 2019 gefasste Beschlüsse

-	 Der	 Gemeinderat	 beschließt	 einstimmig,	 folgenden	 Bürger	
mit	einer	 finanziellen	Zuwendung	 in	Höhe	von	120,00	Euro	
für	 sein	 ehrenamtliches	 Engagement	 in	 der	 Gemeinde	 zu	
ehren:	Herr	Thomas	Hahn.	Herr	Hahn	engagiert	sich	bereits	
seit	vielen	Jahren	im	Bereich	der	Kindertagesstätte	„Sonnen-
käfer“.	 Hier	 unterstützt	 er	 insbesondere	 durch	 Übernahme	
anfallender	 Reparaturen	 und	 Instandsetzungsarbeiten	 von	
Spielgeräten	und	Ausstattungsgegenständen.

-	 Der	Gemeinderat	beschließt	einstimmig,	die	Ersatzbeschaf-
fung	von	Dienst-	und	Schutzbekleidung	sowie	von	Geräten	
und	 Ausstattungen	 für	 die	 Freiwillige	 Feuerwehr	 Linda	 an	
die	 Firma	 Brandschutztechnik	 Müller	 GmbH	 in	 Höhe	 von	
4.275,73	Euro	zu	vergeben.	

	 Die	 finanziellen	Mittel	stehen	 im	Vermögenshaushalt	 in	der	
Haushaltsstelle	 13000.935000	 –	 Erwerb	 von	 beweglichen	
Sachen	des	Anlagevermögens	–	 in	Form	von	überplanmä-
ßigen	Ausgaben	zur	Verfügung.	

In nichtöffentlicher GR-Sitzung  
vom 27. November 2019 gefasste Beschlüsse

-	 Der	Gemeinderat	der	Gemeinde	Linda	beschließt	einstimmig,	
den	gebrauchten	Schneepflug	Hydrac	Uni	270	aus	dem	Be-
stand	 der	 Gemeinde	 an	 die	Agrargenossenschaft	 Linda	 eG	
zum	angebotenen	Preis	zu	verkaufen.

-	 Der	Gemeinderat	beschließt	einstimmig	in	der	HHST	69000.	
510000	 –	 Unterhaltung	 der	 Gewässer	 eine	 überplanmäßige	
Ausgabe	in	Höhe	von	2.000,00	Euro.	Die	Deckung	der	Mehr-
ausgaben	ist	durch	Mehreinnahmen	in	der	HHSt	69000.171000	
–	Zuweisungen	Unterhaltung	Gewässer	gesichert.

In öffentlicher GR-Sitzung  
vom 26. Februar 2020 gefasste Beschlüsse

-	 Der	 Gemeinderat	 stimmt	 einstimmig	 der	 Haushaltssatzung	
der	Gemeinde	Linda	samt	ihrer	Anlagen	für	das	Haushalts-
jahr	2020	zu.

-	 Der	Gemeinderat	beschließt	einstimmig	den	Finanzplan	und	
das	dazugehörige	Investitionsprogramm	zum	Haushaltsplan	
2020	in	der	vorliegenden	Fassung.

-	 Der	 Gemeinderat	 stimmt	 einstimmig	 dem	 Haushaltssiche-
rungskonzept	der	Gemeinde	Linda	für	das	Jahr	2020	zu.

In nichtöffentlicher GR-Sitzung  
vom 26. Februar 2020 gefasste Beschlüsse

-	 Der	 Gemeinderat	 beschließt	 einstimmig,	 die	 Bauleistungen	
zum	 Vorhaben	 Ländlicher	 Wegebau	 –	 Gemeinde	 Linda,	
Ortsteil	Pohlen	–	„Die	Dorfwiesen“	an	den	wirtschaftlichsten	
Bieter,	die	Firma	Max	Bögl	Stiftung	&	Co.KG,	Max-Bögl-Stra-
ße	2,	07546	Gera,	zu	vergeben.	Die	Vergabesumme	beträgt	
329.693,43	Euro.

	 Die	 finanziellen	Mittel	 stehen	 in	der	Haushaltsstelle	63000.	
950001	 –	 Landwirtschaftlicher	 Wegebau	 in	 Höhe	 von	
285.906,96	 Euro	 als	 Haushaltsausgaberest	 aus	 dem	 Jahr	
2018	 bzw.	 2019	 zur	 Verfügung.	 Die	 fehlenden	 finanziellen	
Mittel	sind	im	Haushaltsplan	2020	in	eben	dieser	HHST	ein-
gestellt.

Gemeinde Paitzdorf

In öffentlicher GR-Sitzung  
vom 9. Dezember 2019 gefasste Beschlüsse

-	 Der	 Gemeinderat	 beschließt	 einstimmig,	 folgende	 Bürge-
rinnen	und	Bürger	mit	einer	finanziellen	Zuwendung	in	Höhe	
von	110,-	Euro	für	ihr	ehrenamtliches	Engagement	in	der	Ge-
meinde	zu	ehren:

•	„Bodo	Paitzdorf“	fürs	Engagement	fürs	Dorfleben
•	Christoph	Hahn	für	seinen	Einsatz	im	BSV	Paitzdorf

	 Die	Deckung	der	Mehrausgaben	erfolgt	durch	Mehreinnah-
men	 in	der	Haushaltsstelle	2.13000.345000	–	Veräußerung	
von	beweglichen	Sachen	des	Anlagevermögens.

-	 Der	Gemeinderat	beschließt	einstimmig	 folgende	überplan-
mäßige	Ausgaben:

	 HHSt	46400.414000	–	Fachpersonal	 =	 19.420,00	€
	 HHSt	46400.434000	–	Zusatzversorgung	 =	 600,00	€
	 HHSt	46400.444000	–	Sozialversicherung	 =	 4.080,00	€
	 Die	Deckung	der	Mehrausgaben	erfolgt	durch	Mehreinahmen	

in	den:
	 HHST	46400.162100	–	Erstattung	vom	LRA	(Frühförderung)
	 	 =	 14.500,00	€
	 HHST	46400.172000	–	Deckungsbeitrag	Wunsch-u.WR	
	 =	 9.600,00	€
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Haushaltssatzung der Gemeinde Paitzdorf  
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund	der	§§	19	und	55	der	Thüringer	Kommunalordnung	
(ThürKO)	 in	 der	 Fassung	 der	 Neubekanntmachung	 vom	 28.	
Januar	 2003	 (GVBl.	 S.	 41),	 zuletzt	 geändert	 durch	Artikel	 2	
des	Gesetzes	vom	16.	Oktober	2019	(GVBl.	S.	429,	433)	und	
den	Beschluss	des	Gemeinderates	vom	17.	Februar	2020	er-
lässt	die	Gemeinde	Paitzdorf	folgende	Haushaltssatzung:

§ 1
Der	 als	Anlage	 beigefügte	 Haushaltsplan	 für	 das	 Haushalts-
jahr	2020	wird	hiermit	festgesetzt;
er	schließt	im	Verwaltungshaushalt

in	den	Einnahmen	und	Ausgaben	mit	 622.650,00 €
und	im	Vermögenshaushalt

in	den	Einnahmen	und	Ausgaben	mit	 41.350,00 €
ab

§ 2
Kreditaufnahmen	für	Investitionen	und	Investitionsförderungs-
maßnahmen	sind	nicht	vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen	im	Vermögenshaushalt	werden	
nicht	festgesetzt.

§ 4
Die	Steuersätze	(Hebesätze)für	nachstehende	Gemeindesteu-
ern	werden	wie	folgt	festgesetzt:
1.	Grundsteuer

a)	für	die	land-	und	forstwirtschaftlichen		
Betriebe	(Grundsteuer	A)	 301	v.	H.

b)	für	die	Grundstücke	(Grundsteuer	B)	 405	v.	H.
2.	Gewerbesteuer	 395	v.	H.

Bebauungsplan Wohngebiet „Mennsdorf-West“ 
– Aufhebungsverfahren –

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung  
des Entwurfes gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Der	 Gemeinderat	 der	 Gemeinde	 Paitzdorf	 hat	 in	 seiner	 Sit-
zung	 am	 17.	 Februar	 2020	 den	 Entwurf	 zur	Aufhebung	 des	
Bebauungsplanes	Wohngebiet	„Mennsdorf-West“	beschlossen	
und	zur	öffentlichen	Auslegung	gem.	§	3	Abs.	2	BauGB	sowie	
zur	Beteiligung	der	Behörden,	der	Nachbargemeinden	und	der	
sonstigen	Träger	öffentlicher	Belange	bestimmt.	
Mit	 der	 Änderung	 des	 Bebauungsplanes	 sollen	 die	 baupla-
nungsrechtlichen	Voraussetzungen	zur	Aufhebung	des	Bebau-
ungsplanes	geschaffen	werden.	Die	Flächen	des	Plangebietes	
fallen	damit	wieder	dem	bauplanungsrechtlichen	Außenbereich	
gem.	§	35	BauGB	zu.

-	 Der	Gemeinderat	beschließt	einstimmig	in	der	HHST	69000.	
510000	 –	 Unterhaltung	 der	 Gewässer	 eine	 überplanmäßige	
Ausgabe	in	Höhe	von	1.800,00	Euro.	Die	Deckung	der	Mehr-
ausgaben	ist	durch	Mehreinnahmen	in	der	HHSt	69000.171000	
–	Zuweisungen	Unterhaltung	Gewässer	gesichert.

-	 Der	Gemeinderat	beschließt	einstimmig,	die	vorgelegte	Bau-	
und	Nutzungsvereinbarung	zwischen	Gemeinde	Paitzdorf	und	
Zweckverband	Mittleres	Elstertal	 zum	Bau	und	Betrieb	einer	
Schmutz-	und	einer	Regenwasserleitung	auf	den	Flurstücken	
72/3	und	77/42,	Flur	1,	Gemarkung	Paitzdorf.	Der	Bürgermeis-
ter	unterzeichnet	die	Vereinbarung	im	Auftrag	der	Gemeinde.

Der	 Entwurf	 der	 Planungsunterlagen	 zur	 Aufhebung	 des	 Be-
bauungsplanes	 einschließlich	 der	 Begründung	 mit	 Umwelt-
bericht	und	weiteren	ergänzenden	Unterlagen	 liegt	 in	der	Zeit	
vom	Montag,	dem	14.	April,	bis	zum	Freitag,	dem	15.	Mai	2020,	
in	den	Räumen	der	VG	Wünschendorf/Elster,	Poststraße	8	 in	
Wünschendorf,	und	Ronneburger	Straße	68	a	 in	Seelingstädt,	
während	der	nachfolgenden	Zeiten	zu	jedermanns	Einsicht	öf-
fentlich	aus:

Montag	 09:00	–	13:00	Uhr	|	13:00	–	15:00	Uhr
Dienstag	 09:00	–	13:00	Uhr	|	13:00	–	18:00	Uhr
Mittwoch	 09:00	–	13:00	Uhr	|	13:00	–	16:00	Uhr
Donnerstag	 09:00	–	12:00	Uhr	|	13:00	–	16:00	Uhr
Freitag	 09:00	–	12:00	Uhr

Während	 dieser	 Auslegungsfrist	 können	 von	 jedermann	 An-
regungen	zum	Planentwurf	schriftlich	oder	während	der	o.	g.	
Zeiten	zur	Niederschrift	vorgebracht	werden.	
Gemäß	§	4a	Abs.	4	Satz	1	BauGB	werden	der	Inhalt	der	Be-
kanntmachung	 der	 öffentlichen	 Auslegung	 gem.	 §	 3	 Abs.	 2	
BauGB	 und	 die	 auszulegenden	 Entwurfsunterlagen	 zusätz-
lich	über	die	 Internetportale	der	VG	Wünschendorf	 (www.vg-
wuenschendorf-elster.de)	sowie	des	Planungsbüros	GÖL	mbH	
(www.goel.de/aktuelle	Bauleitpläne)	bereitgestellt	und	können	
über	diese	eingesehen	werden.
Das	Plangebiet	des	Bebauungsplanes	Wohngebiet	„Mennsdorf-
West“	befindet	sich	nordwestlich	der	Ortslage	Mennsdorf	und	
umfasst	eine	Fläche	von	1,9	ha.	Die	Lage	des	Plangebietes	ist	
der	Anlage	zu	dieser	Bekanntmachung	zu	entnehmen.
Folgende	Arten	 umweltbezogener	 Informationen	 sind	 verfüg-
bar	und	können	eingesehen	werden:
-	Umweltbericht	mit	einer	Bestandsbeschreibung	und	Bewer-

tung	des	gegenwärtigen	und	des	Umweltzustandes	bei	Um-
setzung	der	Planung

-	Biotoptypenkarte	 (als	Anlage	 zum	 Umweltbericht)	 mit	 einer	
Darstellung	 der	 derzeit	 vorhandenen	 Biotoptypen	 im	 Gel-
tungsbereich	und	im	direkten	Umfeld

Im	Rahmen	der	 frühzeitigen	Beteiligungen	(§§	3	Abs.	1	und	4	
Abs.	1	BauGB)	wurden	keine	umweltrelevanten	Stellungnahmen	
vorgebracht.	Es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	nicht	fristgerecht	
abgegebene	 Stellungnahmen	 bei	 der	 Beschlussfassung	 über	
den	Bebauungsplan	unberücksichtigt	bleiben	können.
Gemeinde	Paitzdorf,	den	9.	März	2020
gez. Trillitzsch, Bürgermeister

►
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Gemeinde Seelingstädt

In öffentlicher GR-Sitzung  
vom 9. Dezember 2019 gefasster Beschluss

-	 Der	 Gemeinderat	 beschließt	 einstimmig,	 dem	 Antrag	 auf	
Baugenehmigung	 zwecks	 Errichtung	 eines	 Ersatzneubaus	
auf	 dem	 Flurstück	 33/1	 sowie	 33/2,	 Flur	 3,	 Gemarkung	
Zwirtzschen,	das	gemeindliche	Einvernehmen	zu	erteilen.

In nichtöffentlicher GR-Sitzung  
vom 9. Dezember 2019 gefasste Beschüsse

-	 Der	 Gemeinderat	 beschließt	 einstimmig,	 die	 Malerarbeiten	
Treppenhäuser	Braunichswalder	Weg	50	–	56	an	den	wirt-
schaftlichsten	 Bieter,	 die	 Firma	 Jens	 Tautenhahn	 aus	 Lan-
genbernsdorf	zu	vergeben.

Dorferneuerung Dorfregion Seelingstädt
Information zur privaten Antragstellung

Werte	Bürgerinnen	und	Bürger,
nun	 ist	 es	 wieder	 soweit,	 die	Antragstellung	 zur	 Förderung	
von	privaten	Maßnahmen	im	Rahmen	der	Dorferneuerung	für	
das	 Jahr	 2021	 in	 den	 Ortsteilen	 Seelingstädt,	 Seelingstädt/
Bahnhof,	Chursdorf,	Zwirtzschen	und	Friedmannsdorf	vorzu-
bereiten	 (Beantragung	 von	 Maßnahmen	 immer	 für	 das	 Fol-
gejahr).
Vereine	 werden	 ebenfalls	 wie	 Privatpersonen	 behandelt	 und	
können	eine	entsprechende	Förderung	beantragen.
Die	Förderhöhe	beträgt	35	%	der	Gesamtkosten,	max.	15.000	
Euro	pro	Objekt	 (1	Scheune	und	1	Wohnhaus	sind	zwei	Ob-
jekte).	 Um	 als	 „förderfähiges	 Objekt“	 zu	 gelten,	 müssen	 be-
stimmte	Kriterien	erfüllt	werden.	Förderfähig	sind	prinzipiell:
-	historische	und	traditionelle	Gebäude	(Hofanlagen	mit	 ihren	

Einzelgebäuden;	ländliche	Wohnhäuser,	Neubauernhäuser)
-	ländliche	 Wohnhäuser	 sollten	 vor	 1950/60	 errichtet	 worden	

sein	 (Einzelfallbetrachtung	erforderlich,	ggf.	besteht	Förder-
fähigkeit	 aufgrund	 dorftypischer	Anpassungen	 mit	 Hilfe	 der	
Sanierung)

Einfamilienhäuser	 bzw.	 Einzelhäuser	 (Bausubstanz	 nach	
1950/60,	 typische	 Einfamilienhäuser	 der	 DDR-Zeit	 und	 Neu-
bauten)	 sind	 Einzelfallentscheidungen	 (Ergebnis	 des	 Bera-
tungstermins).

§ 5
Der	Höchstbetrag	der	Kassenkredite	zur	rechtzeitigen	Leistung	
von	Ausgaben	nach	dem	Haushaltsplan	wird	auf	103.770,00	€	
festgesetzt.

§ 6
Als	Anlage	gilt	der	Stellenplan.

§ 7
Diese	Haushaltssatzung	tritt	mit	dem	1.	Januar	2020	in	Kraft.
Paitzdorf,	18.	Februar	2020
gez. Trillitzsch, Bürgermeister (Siegel)

Beschluss- und Genehmigungsvermerk
Mit	Beschluss	238/2020/0002	vom	17.	Februar	2020	hat	der	
Gemeinderat	 der	 Gemeinde	 Paitzdorf	 die	 Haushaltssatzung	
2020	 mit	 dem	 Haushaltsplan	 und	 den	Anlagen	 beschlossen.	
Die	 Haushaltssatzung	 2020	 der	 Gemeinde	 Paitzdorf	 enthält	
keine	 genehmigungspflichtigen	 Bestandteile	 gemäß	 §§	 59	
Abs.	4,	63	Abs.	2	oder	65	Abs.	2	ThürKO.	
Mit	 Schreiben	 des	 Landratsamtes	 Greiz	 vom	 12.	 März	 2020	
wurde	 die	 Bekanntmachung	 der	 Haushaltssatzung	 für	 das	
Jahr	2020	zugelassen.
Auslegungshinweis
Nach	 §	 57	 (3)	 Thüringer	 Kommunalordnung	 liegt	 der	 Haus-
haltsplan	2020	vom 30. März bis 12. April 2020	während	der	
üblichen	Dienststunden	in	der	Verwaltungsgemeinschaft	Wün-
schendorf/Elster,	 Poststraße	 8,	 07570	 Wünschendorf/Elster,	
und	Ronneburger	Straße	68	a,	07580	Seelingstädt,	öffentlich	
aus.	
An	den	gleichen	Orten,	zu	den	Sprechzeiten,	besteht	gemäß	
§	57	 (3)	Satz	3	Thüringer	Kommunalordnungen	die	Möglich-
keit	 zur	 Einsichtnahme	 des	 Haushaltsplanes	 bis	 zur	 Entlas-
tung	und	Beschlussfassung	über	 die	 Jahresrechnung	dieses	
Haushaltsjahres.
Gemäß	§	27a	Thüringer	Verwaltungsverfahrensgesetz	(Thür-
VwVfG)	können	die	Unterlagen	auch	auf	der	Internetseite	der	
Verwaltungsgemeinschaft	Wünschendorf/Elster	unter	www.vg-
wuenschendorf-elster.de	eingesehen	werden.

Ausschlaggebend	ist	des	Weiteren	das	Erscheinungsbild	des	
Objektes.	Starke	bzw.	untypische	Veränderungen	an	Gebäu-
den	führen	zu	einer	„Nichtförderfähigkeit“.	
Dazu	zählen	z.	B.:
-	große	Kunststofffenster	mit	 innenliegenden	Sprossen	 (z.	B.	

aus	Messing)
-	Kunststofffassaden,	Kunststoffbekleidungen	bzw.	Fliesen	 im	

Sockelbereich
Verfahrensweise der privaten Antragstellung innerhalb der 
Dorferneuerung:
Der	 Verfahrensweg	 umfasst	 eine	 Beratung	 durch	 das	 Pla-
nungsbüro	(1.	Schritt)	und	die	Einreichung	der	erforderlichen	
Antragsunterlagen	(2.	Schritt).
Um	eine	Beratung	durchführen	zu	können,	sollten	Sie	sich	bit-
te	bis	zum	30.	April	2020	im	Planungsbüro	zur	Dorferneuerung	
(Ansprechpartner	 Frau	 Kahlenberg)	 unter	 folgender	 Telefon-
nummer	melden:	

036453	865-33	oder	kahlenberg@hek.de
Das	Planungsbüro	wird	sich	dann	mit	Ihnen	in	Verbindung	set-
zen,	 eine	 Vorortberatung	 vereinbaren	 und	Auskunft	 zu	 Ihrer	
Maßnahme	 und	 der	Art	 der	Ausführung	 bzw.	 zur	Antragstel-
lung	erteilen	 (Abgabetermin	der	Unterlagen	wird	dann	eben-
falls	mitgeteilt	–	voraussichtlich	Mitte	November).	
Bei	der	Vorortberatung	erhalten	Sie	ebenfalls	die	zur	Antrag-
stellung	 benötigen	 Unterlagen	 (Antragsformulare	 werden	 Ih-
nen	übergeben	–	können	auch	unter	dem	nachfolgenden	Link	
entnommen	werden:	
www.thueringen.de/th9/tlllr/landentwicklung/ILE/	
Dorferneuerung/index.aspx).
Zu einem vollständigen Antrag gehören folgende Unterla-
gen:
1.	vollständig	ausgefülltes	Antragsformular	 (Formular	erhalten	

Sie	im	Zuge	der	Beratung)
2.	Fotos
3.	3	Kostenangebote	pro	Gewerk
	 Die	 förderfähigen	 Kosten	 der	 Maßnahme	 müssen	 mindes-

tens	7.500	Euro	(Bruttosumme)	betragen!!!
4.	ggf.	die	Denkmalrechtliche	Erlaubnis	(bei	Objekten,	die	un-

ter	Denkmalschutz	stehen)
5.	Stellungnahme	Planungsbüro		

(wird	durch	unser	Büro	erarbeitet)
6.	eine	„Bescheinigung	in	Steuersachen“		

–	ist	beim	zuständigen	Finanzamt	erhältlich	
7.	Grundbuchauszug
8.	Finanzierungsnachweis
Hinweis:	Die	Durchführung	von	Maßnahmen	 in	Eigenleistung	
ist	nicht	förderfähig.	
Mit	der	Maßnahme	darf	noch	nicht	vor	Erhalt	des	Bewilligungs-
bescheides	begonnen	werden.	
gez. Ines Kahlenberg, KGS Stadtplanungsbüro Helk GmbH
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Haushaltssatzung der Gemeinde Seelingstädt 
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund	der	§§	19	und	55	der	Thüringer	Kommunalordnung	
(ThürKO)	 in	 der	 Fassung	 der	 Neubekanntmachung	 vom	 28.	
Januar	 2003	 (GVBl.	 S.	 41),	 zuletzt	 geändert	 durch	Artikel	 2	
des	Gesetzes	vom	16.	Oktober	2019	(GVBl.	S.	429,	433)	und	
den	Beschluss	des	Gemeinderates	vom	24.	Februar	2020	er-
lässt	die	Gemeinde	Seelingstädt	folgende	Haushaltssatzung:

§ 1
Der	 als	Anlage	 beigefügte	 Haushaltsplan	 für	 das	 Haushalts-
jahr	2020	wird	hiermit	festgesetzt;
er	schließt	im	Verwaltungshaushalt

in	den	Einnahmen	und	Ausgaben	mit	 2.844.385,00 €
und	im	Vermögenshaushalt

in	den	Einnahmen	und	Ausgaben	mit	 2.340.655,00 €
ab

§ 2
Kreditaufnahmen	für	Investitionen	und	Investitionsförderungs-
maßnahmen	sind	nicht	vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen	im	Vermögenshaushalt	werden	
nicht	festgesetzt.

§ 4
Die	Steuersätze	(Hebesätze)für	nachstehende	Gemeindesteu-
ern	werden	wie	folgt	festgesetzt:
1.	Grundsteuer

a)	für	die	land-	und	forstwirtschaftlichen		
Betriebe	(Grundsteuer	A)		 271	v.	H.

b)	für	die	Grundstücke	(Grundsteuer	B)	 389	v.	H.
2.	Gewerbesteuer	 395	v.	H.

§ 5
Der	Höchstbetrag	der	Kassenkredite	zur	rechtzeitigen	Leistung	
von	Ausgaben	nach	dem	Haushaltsplan	wird	auf	474.000,00		
Euro	festgesetzt.

§ 6
Als	Anlage	gilt	der	Stellenplan.

§ 7
Diese	Haushaltssatzung	tritt	mit	dem	1.Januar	2020	in	Kraft.
gez. Hilbert, Bürgermeisterin (Siegel)
Beschluss- und Genehmigungsvermerk
Mit	Beschluss	254/2020/0008	vom	24.	Februar	2020	hat	der	
Gemeinderat	 der	 Gemeinde	 Seelingstädt	 die	 Haushaltssat-
zung	2020	mit	dem	Haushaltsplan	und	den	Anlagen	beschlos-
sen.	Die	Haushaltssatzung	2020	der	Gemeinde	Seelingstädt	
enthält	 keine	 genehmigungspflichtigen	 Bestandteile	 gemäß	
§§	 59	Abs.	 4,	 63	Abs.	 2	 oder	 65	Abs.	 2	 ThürKO.	 Gemäß	 §	
21	Abs.	3	Satz	3	ThürKO	und	Schreiben	des	Landratsamtes	
Greiz	vom	6.	März	2020	kann	die	Satzung	vorzeitig	bekannt	
gemacht	werden.
Auslegungshinweis
Nach	 §	 57	 (3)	 Thüringer	 Kommunalordnung	 liegt	 der	 Haus-
haltsplan	2020	vom	30.	März	bis	12.	April	2020	während	der	
üblichen	Dienststunden	in	der	Verwaltungsgemeinschaft	Wün-
schendorf/Elster,	 Poststraße	 8,	 07570	 Wünschendorf/Elster,	
und	Ronneburger	Straße	68	a,	07580	Seelingstädt,	öffentlich	
aus.	An	den	gleichen	Orten,	zu	den	Sprechzeiten,	besteht	ge-
mäß	§	57	(3)	Satz	3	Thüringer	Kommunalordnungen	die	Mög-
lichkeit	zur	Einsichtnahme	des	Haushaltsplanes	bis	zur	Entlas-
tung	und	Beschlussfassung	über	 die	 Jahresrechnung	dieses	
Haushaltsjahres.
Gemäß	§	27a	Thüringer	Verwaltungsverfahrensgesetz	(Thür-
VwVfG)	können	die	Unterlagen	auch	auf	der	Internetseite	der	
Verwaltungsgemeinschaft	Wünschendorf/Elster	unter	www.vg-
wuenschendorf-elster.de	eingesehen	werden.

Mitteilungen anderer Behörden

Bekanntmachung
50Hertz informiert zu Vermessungsarbeiten für das Pro-
jekt SuedOstLink: Durchführung im Saale-Holzland-Kreis, 
Landkreis Greiz, Saale-Orla-Kreis und auf dem Gebiet der 
Stadt Gera im Zeitraum vom 13. April bis 8. Juni 2020.
Das	Projekt	SuedOstLink	ist	eine	geplante	Leitung	zur	Höchst-
spannungs-Gleichstrom-Übertragung	 (HGÜ).	 Sie	 verbindet	
den	 Netzverknüpfungspunkt	 Wolmirstedt	 bei	 Magdeburg	 mit	
dem	Netzverknüpfungspunkt	Isar	bei	Landshut.	Der	Leitungs-
verlauf	 des	Abschnitts	 B	 führt	 auf	 rund	 66	 Kilometern	 durch	
Thüringen.	 Innerhalb	 des	Abschnitts	 B	 führt	 die	 Leitung	 von	
Eisenberg	 bis	 Bernsgrün	 und	 östlich	 von	 Gebersreuth	 über	
Thüringer	Gebiet.	Der	SuedOstLink	ist	im	Bundesbedarfsplan-
gesetz	(BBPlG)	vom	Dezember	2015,	zuletzt	geändert	durch	
Art.	12	Gesetz	vom	26.	Juli	2016,	als	Vorhaben	Nr.	5	gesetz-
lich	verankert.	Der	Abschnitt	B	des	SuedOstLinks	befindet	sich	
seit	 2017	 im	 formellen	 Planungs-	 und	 Genehmigungsverfah-
ren,	aktuell	im	Planfeststellungsverfahren.
Der	SuedOstLink	wird	in	Thüringen	ausschließlich	als	Erdkabel	
geplant.	Im	geplanten	Verlauf	stellen	Querungen	vorhandener	
Infrastruktur	 und	 Gewässer	 besondere	 Herausforderungen	
dar.	 Durch	 Untersuchungen	 müssen	 Fragestellungen	 zum	
Grundwasser,	 zur	 Bodenbeschaffenheit	 und	 zur	 generellen	
geotechnischen	Eignung	des	Untergrunds	geklärt	werden.	
Die	 jetzt	 anstehenden	 Vermessungsarbeiten	 dienen	 dazu,	
die	 Ergebnisse	 vorliegender	 Befliegungsdaten	 vor	 Ort	 zu	
bestätigen	 und	 zu	 ergänzen.	 Hierbei	 ist	 insbesondere	 die	
Tiefenlage	 der	 Sohle	 von	 Gräben	 und	 Flüssen	 von	 Interes-
se,	um	die	Eignung	dieser	Bereiche	 für	den	Trassenverlauf	
beurteilen	 und	 geschlossene	 Querungen	 detailliert	 planen	
zu	können.	Zu	diesem	Zweck	wird	50Hertz	im	Zeitraum	vom	
13.	April	bis	8.	Juni	2020	terrestrische	Vermessungsarbeiten	
durchführen.	
Beauftragte Firmen
Die	 Vermessungsarbeiten	 erfolgen	 im	 Auftrag	 der	 50Hertz	
Transmission	 GmbH	 durch	 die	 ARGE	 SOL	 TRASSIERUNG	
NORD	 GbR,	 mit	 den	 beteiligten	 Firma	 ARCADIS	 Germany	
GmbH	und	G.U.B	 Ingenieur	AG	sowie	weiteren	beauftragten	
Drittunternehmern.	 Für	 die	 Vermessungsarbeiten	 ist	 hier	 die	
Firma	 TRIGIS	 GeoServices	 GmbH,	 Niederlassung	 Leipzig,	
verantwortlich.
Vermessungsarbeiten
Zur	 detaillierten	 Planung	 der	 geschlossenen	 Querungen	 von	
beispielsweise	Straßen,	Bahnstrecken	oder	Flüssen	gehören	
Vermessungsarbeiten.	Diese	dienen	dazu,	die	exakte	Tiefen-
lage	 von	 Gräben	 sowie	 Flusstiefen	 zu	 bestimmen	 oder	 be-
sondere	 Landschaftspunkte	 wie	 beispielsweise	 Schächte	 zu	
überprüfen.	 Im	Rahmen	dieser	Vorbereitungen	 (Planung	und	
Vermessung)	 sind	 Mitarbeiter/-innen	 mit	 Vermessungsfahr-
zeugen	oder	zu	Fuß	unterwegs	und	werden	ggf.	und	zeitlich	
begrenzt	 Markierungen	 setzen,	 wodurch	 keine	 Schäden	 an	
Fluren	und	Wegen	entstehen.	Baumaschinen	werden	bei	die-
sen	Maßnahmen	nicht	eingesetzt.	Sollte	es	trotz	aller	Vorsicht	
zu	Flurschäden	kommen,	werden	die	entstandenen	Schäden	
durch	50Hertz	bzw.	durch	die	oben	genannten	Firmen	in	voller	
Höhe	entschädigt.	
Gesetzliche Grundlage und Termine
Die	 Berechtigung	 zur	 Durchführung	 der	 Vorarbeiten	 ergibt	
sich	aus	§	44	Absatz	1	Satz	1	des	Energiewirtschaftsgesetzes	
(EnWG).	 Mit	 einer	 ortsüblichen	 Bekanntmachung	 werden	
den	 Eigentümern	 und	 sonstigen	 Nutzungsberechtigten	 die	
Vermessungsarbeiten	 gemäß	 §	 44	Absatz	 2	 EnWG	 bekannt	
gegeben.	Die	betroffenen	Grundstücke	ergeben	sich	aus	der	
beigefügten	Flurstücksliste.	Für	Ihr	Verständnis	danken	wir	im	
Voraus.	 ►
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Nichtamtlicher Teil

Impressum – Amtsblatt der VG Wünschendorf/Elster
1. Das Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Wünschendorf/Elster ist einzeln 

und unentgeltlich in der Verwaltungsgemeinschaft Wünschendorf/Elster, Post-
straße 8, 07570 Wünschendorf/Elster, und in der Geschäftsstelle der Verwal-
tungsgemeinschaft Wünschendorf/Elster in Seelingstädt, Ronneburger Straße 
68 a, 07580 Seelingstädt, erhältlich.

2. Ein Jahresabonnement ist gegen Erstattung der Versandkosten möglich. Be-
zugszeit ist das Kalenderjahr. Abbestellungen für das nächste Kalenderjahr 
müssen bis spätestens 1. November des laufenden Jahres vorliegen.

3. Im Bedarfsfall können Einzelexemplare gegen Erstattung des Portos bezogen 
werden.

4. Eine Verteilung des Amtsblattes der Verwaltungsgemeinschaft Wünschendorf/
Elster an alle Haushalte erfolgt außerhalb der Bezugsmöglichkeiten und Be-
zugsbedingungen entsprechend der Thüringer Bekanntmachungsverordnung 
in der jeweils geltenden Fassung.
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Ende amtlicher Teil

Beschlüsse
der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasser/
Abwasser Mittleres Elstertal vom 18. November 2019
26/19	Haushaltssatzung	2020	und	Wirtschaftsplan	2020
37/19	1.	Die	Verbandsversammlung	beschließt	die	Bildung	des	

Zweckverbandes	 zur	 kommunalen	 Klärschlammver-
wertung	Thüringen	unter	Zustimmung	der	als	Anlage	1		
beigefügten	 und	 von	 den	 Beteiligten	 zu	 vereinba-
renden	Verbandssatzung.

2.	Der/Die	Verbandsvorsitzende	wird	ermächtigt,	alle	für	
die	 Bildung	 des	 Zweckverbandes	 zur	 kommunalen	
Klärschlammverwertung	 Thüringen	 erforderlichen	
Handlungen	vorzunehmen	und	Erklärungen	abzuge-
ben.

36/19	Die	 Verbandsversammlung	 bestellt	 die	 BDO	AG	 Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft,	 Arnstädter	 Straße	 28	 in	
99096	Erfurt,	zum	Abschlussprüfer	 für	die	Prüfung	des	
Jahresabschlusses	
1.	des	Jahresabschlusses	2019	und
2.	des	Jahresabschlusses	2020.

Beschlüsse
der Verbandsausschusssitzung des Zweckverbandes Was-
ser/Abwasser Mittleres Elstertal vom 18. November 2019
33/19	Der	Verbandsausschuss	beschließt:

1.	Die	 Firma	 Heinrich	 Wassermann	 GmbH	 &	 Co.KG,	
Zweigniederlassung	Crossen	a.	d.	Elster,	Am	Raute-
nanger	 8,	 07613	 Crossen	 a.	 d.	 Elster,	 erhält	 für	 die	
Durchführung	 der	 Investitionsmaßnahme	 „Abwasser	
Ortsnetz	 Nauendorf	 (ABK,	 Fömi)“	 und	 „Trinkwasser-
leitung	Nauendorf“	den	Vergabezuschlag.

Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen
Für	Fragen	und	Mitteilungen	stehen	wir	gerne	zur	Verfügung.	
Bitte	wenden	Sie	sich	an	Axel	Happe,	Tel.:	+49(30)	51503414,	
E-Mail:	Axel.Happe@50hertz.com.	 Näheres	 zum	 Projekt	 und	
Planungsstand	 finden	 Sie	 unter	 www.50hertz.com/de/Netz/
Netzentwicklung/ProjekteanLand/SuedOstLink.

Flurstücksliste
Gemarkung Flur Flurstücke
Gemeinde	Teichwitz
Teichwitz	 2	 156,	27/5,	27/6,	27/7,	27/9,	28/5,	28/7,	28/8,	29/2,	

29/3,	29/5,	30/2,	31/4,	31/6
Teichwitz	 3	 151
Teichwitz	 4	 139/6,	139/8,	145/3,	157/2,	157/4,	157/6
Gemeinde	Wünschendorf/Elster
Cronschwitz	 1	 172,	173,	20/7,	23,	49,	55/1
Cronschwitz	 2	 113,	 114/1,	 114/2,	 114/5,	 114/6,	 121,	 189,	 203,	

204/1,	207,	210,	228,	229,	231,	232,	233,	241,	242,	
245,	246,	247,	249,	300,	331,	333,	334/1,	335,	57,	
58/2,	60/2,	61,	79/1,	80,	81,	83,	84,	85,	95,	98

Cronschwitz	 3	 365/1,	365/3
Veitsberg	 1	 24,	241,	25/2,	25/3,	28
Veitsberg	 2	 269,	39,	41/2,	41/4,	41/5,	41/7,	41/8,	43,	44
Veitsberg	 4	 100,	 102,	 422,	 423,	 506/1,	 506/2,	 507/1,	 507/2,	

78,	79,	79/2,	81,	89,	90,	98,	99
Veitsberg	 6	 130/16,	135/1,	450,	453/1,	458/2,	458/3,	495
Veitsberg	 7	 144,	 149,	 150/3,	 150/4,	 161,	 162,	 181,	 184/4,	

187/1,	202,	256,	398,	399,	406,	407,	408,	409,	411,	
414,	428,	433,	442,	460

Zossen	 2	 104,	105,	105/1,	113,	114/1,	114/2,	114/3,	115/3,	
116,	117,	119/2,	177,	178,	97

Zschorta	 1	 1/2,	3,	6/2,	8,	9
Zschorta	 2	 110,	 111,	 112,	 117,	 133/2,	 136,	 137,	 138,	 139,	

142/2,	148,	19/2

2.	Die	Vergabesumme	für	die	Durchführung	der	Investiti-
onsmaßnahme	„Abwasser	Ortsnetz	Nauendorf	(ABK,	
Fömi)“	in	Höhe	von	2.205.724,43	Euro	brutto.

3.	Die	 Vergabesumme	 für	 die	 Durchführung	 der	 Inve-
stitionsmaßnahme	 „Trinkwasserleitung	Nauendorf“	 in	
Höhe	von	272.092,38	Euro	brutto.

Beschlüsse
der Verbandsausschusssitzung des Zweckverbandes Was-
ser/Abwasser Mittleres Elstertal vom 17. Februar 2020
01/20	1.	Der	Verbandsausschuss	beschließt,	die	Firma	Umwelt-

dienste	 Bohn	 GmbH,	 Ernst-Diegel-Straße	 4,	 36304	
Alsfeld,	erhält	für	die	Entsorgung	der	Klärschlämme	für	
den	Zeitraum	vom	1.	Mai	2020	bis	30.	April	2028	den	
Vergabezuschlag.

	 2.	Die	Vergabesumme	für	die	Ausführung	der	Leistungen	
beträgt	12.263.397,44	Euro.

03/20	Der	 Verbandsausschuss	 beschließt	 die	 Genehmigung	
einer	 außerplanmäßigen	 Ausgabe	 zum	 Vermögens-
plan	2020	 für	die	 Investitionsmaßnahme	„AW	Ortsnetz	
Hohenölsen	Nord-West-	und	Regenrückhaltebecken	 in	
Höhe	von	320,0	T€	brutto	 für	Abwasser	zu	Lasten	der	
Investitionsmaßnahme	„Abwasser,	Robert-Fischer-Stra-
ße,	Gera“.

Die	Anlagen	 liegen	 zur	 Einsichtnahme	 in	 der	 Geschäftsstel-
le	des	Zweckverbandes	Wasser/Abwasser	Mittleres	Elstertal,	
De-Smit-Straße	6	in	07545	Gera	während	der	üblichen	Dienst-
stunden	aus.

Informationen  
aus dem Ordnungsamt

Die	dynamische	Entwicklung	der	Infektionen	mit	dem	
Virus	 COVID-19	 verlangt	 die	 strikte	 Reduzierung	
von	Kontakten,	um	die	Übertragung	von	Mensch	zu	
Mensch	so	weit	als	möglich	einzudämmen.	
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst
In Thüringen sind ärztliche, zahnärztliche und Apo-
theken-Bereitschaft ab sofort unter der kostenfreien 
Nummer 116117 zu erreichen! Bei	allen	nicht-lebens-
bedrohlichen	Beschwerden	vermittelt	die	116117	grund-
sätzlich	außerhalb	der	 regulären	Praxis-Sprechstun-
denzeiten	einen	Bereitschaftsdienst,	wenn	der	Patient	
dringend	ärztliche	Hilfe	benötigt.	
Bei	schweren	Unfällen	und	lebensbedrohlichen	Notfällen	
ist	die	116117	die	falsche	Anlaufstelle,	in	diesen	Fällen	
muss	der	Notruf	112	gewählt	werden.
Notfallsprechstunde: Tel.:	0365	24929
Kindernotfallsprechstunde: Tel.:	0365	24929
Notfalldienstzentrale Gera, Ernst-Toller-Str. 14
Mo.,	Di.,	Do.	 18:00	–	21:00	Uhr
Mi.,	Fr.	 13:00	–	21:00	Uhr
Sa.,	So.,	Feiert.	 08:00	–	21:00	Uhr
Kindernotfalldienstzentrale Gera, Ernst-Toller-Str. 14
Mo.	–	Fr.	 19:00	–	21:00	Uhr
Sa.,	So.,	Feiert.	 09:00	–	14:00	Uhr	|	19:00	–	21:00	Uhr
Bereitschaftsdienst: Tel.:	116117
Mo.,	Di.,	Do.	 18:00	–	07:00	Uhr	des	Folgetages
Mi.,	Fr.	 13:00	–	07:00	Uhr	des	Folgetages
Sa.,	So.,	Feiert.	
Brückentage	 07:00	–	07:00	Uhr	des	Folgetages
Augenärztlicher Notfalldienst: Tel.:	0365	24929
Zahnärztlicher Notdienst:	 Tel.:	01805	908077

Aus diesem Grund sind ab sofort Veranstal-
tungen, Versammlungen und Ansammlungen 
von Menschen verboten, einschließlich	solcher,	
die	unter	freien	Himmel	stattfinden.	Die	bereits	ge-
nehmigten	Osterfeuer	und	öffentlichen	Veranstal-
tungen	sind	somit	bis	auf	weiteres	untersagt.	
Die	aktuellen	Erlässe	können	auf	der	Internetseite	
der	Verwaltungsgemeinschaft	Wünschendorf/Elster	
unter:	 „Wichtige	 Hinweise/Erlässe“	 nach	 gelesen	
werden.
Werner, Ordnungsamt
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Die	Gäste	konnten	in	einigen	Fachräumen,	wie	Chemie,	
Physik,	Kunst	oder	 in	der	Turnhalle,	auch	selbst	aktiv	
werden	und	so	die	Unterrichtsfächer	kennenlernen.

Ebenfalls	standen	aus-
gezeichnete	Gästefüh-
rer	den	Besuchern	für	
einen	Rundgang	durch	
die	Schule	zur	Verfü-
gung.	
Die	 Schüler	 unserer	
Arbeitsgemeinschaft	
„Theater“	 zeigten	 im	
Speisesaal	 ihre	 Ta-

lente	und	Schachspieler	konnten	in	einem	Turnier	ihre	
Kräfte	messen.
gez. Robin Tetzner

Viel	Interesse	fanden	die	Informationen	zur	Berufswahl-
vorbereitung,	 zur	Arbeit	 der	Streitschlichter	und	des	
Sprachkonzeptes.

Unsere Matheasse
Dass	Mathe	spannend	und	kreativ	sein	kann,	bewiesen	
auch	in	diesem	Schuljahr	die	besten	Mathematiker	der	
Regelschule	Berga.	

Regelschule Berga

Die Sieger der Matheolympiade, v. l. n. r.: Yanko Hässelbarth (Kl. 9), 
Lennox Weiße (Kl. 8), Sally Schmidt (Kl. 7), Mikà Schmidt (Kl. 6) und 
Joseline Rüdiger (Kl. 5)

Der März in der Grundschule
Bei	unserem	Schulfasching	am	Faschingsdienstag,	dem	
25.	Februar	2020,	hatten	unsere	Kinder	sichtlich	Spaß.	
Nachdem	sich	alle	in	der	eigenen	Klasse	die	Kostüme	
der	anderen	in	aller	Ruhe	ansehen	konnten,	ging	es	in	
den	Speiseraum,	in	dem	schon	unser	DJ	Anditower	aus	
Gera	die	entsprechende	Musik	aufgelegt	hatte.	

Grundschule Rückersdorf

Regelschule Seelingstädt

„Offene Türen“ in der Regelschule
Am	22.	Februar	2020,	von	10:00	bis	12:00	Uhr,	öffnete	
die	Regelschule	in	Seelingstädt	wieder	ihre	Türen.	Schü-
ler	der	künftigen	5.	Klassen,	deren	Eltern	sowie	interes-
sierte	Bürger	nutzten	diese	Gelegenheit,	um	sich	über	
die	vielseitige	Bildung,	die	Ausstattung	und	Arbeitsge-
meinschaften	der	Schule	zu	informieren.
Außerdem	war	viel	Wissenswertes	über	die	verschie-
denen	Bildungswege,	die	die	Regelschule	mit	Haupt-	
und	Realschulzweig	bietet,	zu	erfahren.	

An	vielen	Spiel-	und	Spaßstationen	konnten	die	Nar-
ren	und	Närrinnen	basteln,	 ihr	Geschick	beim	Scho-
koküsse-essen,	beim	Dosen-	oder	Flaschenumwerfen	
zeigen,	sich	schminken	 lassen	oder	einfach	 tanzen.	
Drei	Muttis	machten	ganz	frische	Waffeln,	die	 jedem	
sehr	gut	schmeckten.	Diesen	und	auch	allen	anderen	
Muttis,	die	sich	die	Zeit	genommen	haben,	uns	an	die-
sem	Vormittag	zu	unterstützen,	sagen	wir	ein	großes	
„Dankeschön!“.
Im	März	haben	wir	auch	schon	einmal	unsere	neuen	
Kinder	 für	die	kommenden	ersten	Klassen	 in	unserer	
Schule	begrüßt.	Einmal	„schnupperten“	die	Kleinen	in	
zwei	Schulstunden	hinein	und	sahen,	was	so	alles	auf	
sie	zukommt,	wenn	sie	selbst	Schulkinder	sind.	Zum	an-
deren	kamen	sie	zur	ersten	Vorschule.	Auch	hier	konn-
ten	sie	zeigen,	was	sie	schon	alles	können.
Das Kollegium der GS Rückersdorf

Hinweis für die Eltern unserer Schulanfänger
Die	nächste	Vorschule	findet	vorbehaltlich	der	weiteren	
Entwicklungen	am Mittwoch, dem 22. April 2020, um 
14:00 Uhr, statt.
H. Sohra

Mit	rauchenden	Köpfen	kämpften	sie	um	den	Einzug	in	
die	nächste	Runde	der	Mathe-olympiade	in	Greiz.
Herzlichen	Glückwunsch	den	Siegern!
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Ihre Danksagungen
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Gemeinde Braunichswalde

Zu verkaufen
Die	Gemeinde	Braunichswalde	verkauft	aus	ihrem	Be-
stand	nachfolgende	Geräte.	Angebote	entrichten	Sie	
bitte	schriftlich	an	die	Gemeinde	Braunichswalde	–	An-
gebot	XX	–	Bürgermeister	Heinz	Klügel	–	persönlich,	
Hauptstraße	35	a	in	07580	Braunichswalde.
Klügel, Bürgermeister

Notstromaggregat:	Modell	1222-0
	 4	kw	|	Viertakt	Benzin
	 (ca.	250,-	€)

Multicarhänger:	 Pritsche	mit	Beleuchtung
	 Hydraulische	Auflaufbremse
	 Bremszylinder	defekt
	 (ca.	300,-	bis	500,-	€)

5 t-Hänger:	 3-Seitenkipper
	 Ohne	Betriebserlaubnis
	 (ca.	300,-	€)

Rasentraktor Alko:	 Typ	T18-102	|	Baujahr	2002
	 Mähwerk	in	Ordnung
	 Motor	zur	Ersatzteilgewinnung
	 (ca.	200,-	€)

Balkenmäher:	 Ferrari	792
	 (ca.	200,00	€)

Vergleichsbild
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Gemeinde Endschütz

Winterwanderung der SG Endschütz
Traditionell	fand	auch	dieses	Jahr	unsere	gemeinsame	
Winterwanderung	statt.	Sie	führte	uns	mit	ca.	siebzig	
Wandersleuten	von	Endschütz	über	Wolfersdorf	nach	
Linda	zum	gemeinsamen	Essen	 in	den	Gasthof	 „Zur	
fröhlichen	Wiederkunft“.	Unsere	erste	Pause	legten	wir	
in	Wolfersdorf	ein,	wo	wir	mit	reichlich	Verpflegung	ver-
sorgt	wurden.	Da	die	Wanderung	auf	den	Frauentag	fiel,	
gab	es	sogar	eine	kleine	Überraschung	für	die	Frauen.

An	dieser	Stelle	möchten	wir	uns	ganz	herzlich	bei	den	
fleißigen	Helfern	der	Familie	Hempel	bedanken,	welche	
uns	jedes	Jahr	so	toll	bewirten	und	uns	umsorgen:
Simone	und	Andreas,	Lutz,	Ronald,	Ramona	und	Stefan	
–	Ihr	seid	wirklich	spitze!	Tausend	Dank	an	Euch!	
Eure Sportgemeinschaft aus Endschütz

Gemeinde Gauern

Feuerwehr- und Heimatverein Gauern e. V.
Am	6.	März	2020	fand	die	jährliche	Mitgliederversamm-
lung	des	Feuerwehr-	und	Heimatvereines	Gauern	e.	V.	
statt.	In	seinem	Rechenschaftsbericht	fasste	der	Vorsit-
zende	Bernd	Mattis	die	Arbeit	des	Vorstandes	des	letz-
ten	Jahres	zusammen.	
Höhepunkt	 im	Vereinsleben	2019	war	wie	 immer	das	
Dorffest	mit	vielen	Besuchern	trotz	der	tropischen	Tem-
peraturen.	„48	Helfer	brachten	sich	in	der	Vorbereitungs-
woche	und	am	Festtag	mit	ein	...	das	ist	gemessen	an	un-
serer	Einwohnerzahl	ein	beachtliches	Miteinander“,	fasste	
Bernd	Mattis	stolz	zusammen	und	dankte	dem	Vorstand,	
dem	Festkomitee	und	den	Mitgliedern	für	ihre	Arbeit.	Aber	
auch	der	Neujahrstreff	und	die	Verkehrsteilnehmerschu-
lungen	mit	Klaus	Tolle	von	der	Verkehrswacht	Gera	e.	
V.	sind	fester	Bestandteil	der	Vereinsarbeit	und	erfreuen	
sich	großer	Beliebtheit.
Weitere	Themen	der	Mitgliederversammlung	waren	u.	a.		
die	Diskussion	um	den	Rechenschaftsbericht	sowie	ins-
besondere	das	Thema	der	Verantwortlichkeit	der	Ver-
mietung	des	Gemeinderaumes	und	des	Festzeltes,	die	
Instandsetzung	und	Pflege	der	Wege	und	Geländer	am	
Brauhausteich	und	Kutschberg	sowie	die	Kassierung	der	
Mitgliedsbeiträge	und	die	Planung	der	Vorhaben	2020.

Wichtige Termine zum Vormerken
01.05.2020	 Maibaumsetzen
13.06.2020	 Vereinsfahrt
29.08.2020	 Dorf-	und	Kinderfest
16.10.2020	 „Erste	Hilfe	Kurs“
20.11.2020	 Verkehrsteilnehmerschulung
Heike Hohberg, i. A. Vorstand

Gemeinde Kauern

Kirchennachrichten
Aus	aktuellem	Anlass	finden	derzeit	keine	Gottesdienste	
und	kirchlichen	Veranstaltungen	statt.	Aktuelle	Informati-
onen	und	Änderungen	entnehmen	Sie	bitte	den	örtlichen	
Aushängen.

Gemeindeausfahrt (unter Vorbehalt)
Die	diesjährige	Gemeindeausfahrt	unseres	Kirchkreises	
Ronneburg	führt	uns	am	Samstag,	dem	6.	Juni	2020,	
unter	dem	Motto	„Auf	den	Spuren	von	Thomas	Münt-
zer“	nach	Bad	Frankenhausen.	Unter	der	Leitung	von	
Dr.	Thomas	Frantzke	besichtigen	wir	dort	das	Bauern-
kriegspanorama	und	die	Unterkirche.	Die	Busabfahrt	er-
folgt	08:00	Uhr	vom	Marktplatz	Ronneburg,	die	Ankunft	
wieder	in	Ronneburg	gegen	Abend.	
Der	Preis	pro	Person	beträgt	39,-	Euro	(inkl.	Fahrtkosten,	
Führungsgebühren	und	Eintrittspreise).	Den	genaueren	
Ablauf	entnehmen	Sie	bitte	den	Aushängen.	Anfragen	
und	Anmeldung	bis	1.	Mai	2020	an	Frau	Cindy	Preiß,	Kir-
chengemeinde	Ronneburg,	Zeitzer	Straße	3,	Tel.:	036602	
22270,	Kirchengemeinde-Ronneburg@t-online.de	
Eine	gesegnete	Frühlingszeit
Ihre Kaurischen Kirchenältesten

Gemeinde Linda

Sitzung des Gemeinderates
27. Mai 2020 | 19:00 Uhr

Die	nächste	Sitzung	des	Gemeinderates	findet	am	Mitt-
woch,	dem	27.	Mai	2020,	um	19:00	Uhr,	im	Feuerwehr-	
und	Dorfgemeinschaftshaus,	Hauptstraße	14,	in	07580	
Linda	statt.	Die	geplanten	Themen	werden	ortsüblich	
bekanntgegeben.

Aus dem Sonnenkäfer
In	unserem	aktuellen	Projekt	„Wir	erkunden	unser	Dorf“	
dreht	sich	alles	um	die	Wohnorte	unserer	Kinder	und	vor	
allem	um	Linda,	wo	unser	Kindergarten	seinen	Standort	
hat.	Mit	einer	sehr	 interessanten	„Dörferrundfahrt“	zu	
Beginn	des	neuen	Projektes	lernten	wir	die	Wohnorte	
der	Kinder,	die	in	unsere	Einrichtung	kommen,	kennen.	
Die	Kinder	aus	Gauern,	Pohlen,	Hilbersdorf	und	Kauern	
zeigten	uns	„ihre	Häuser“	voller	Stolz.	Bei	mehreren	Be-
obachtungsgängen	durch	Linda	besuchten	wir	auch	alle	
Häuser,	der	hier	wohnenden	Kinder. ►
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Mit	Mal-,	Zeichen-	und	vielfältigen	Bastelarbeiten	setzten	
wir	unsere	Beobachtungen	um.	Allerdings	interessierte	
es	uns	auch	sehr,	was	es	sonst	noch	alles	im	Dorf	zu	
entdecken	gibt	und	wie	das	Wappen	zustande	gekom-
men	ist.	Mit	unserem	Bürgermeister	vereinbarten	wir	ei-
nen	Termin	in	seinem	Büro	und	er	beantwortete	geduldig	
die	Fragen	der	Kinder.

Stefan	Häßelbarth	nahm	sich	viel	Zeit	und	zeigte	uns	
gemeinsam	mit	Clara	die	Schafe	mit	den	zum	Teil	ganz	
neugeborenen	Lämmern,	die	Pferde,	die	Hunde,	Kanin-
chen	und	Meerschweinchen	auf	seinem	Hof.	Am	Ende	
des	Rundgangs	besichtigten	wir	noch	seine	neue	„Kä-
seschuppe“	und	verkosteten	verschiedenen	Käse.	Auch	
beim	Melken	und	Füttern	mit	der	Flasche	durften	wir	zu-
sehen.	Einen	Termin	zum	Käsemachen	haben	wir	uns	
schon	vorgemerkt.
„Bauer	Müller“	und	seine	Kühe	kennen	wir	 sehr	gut,	
besuchen	wir	sie	doch	während	unserer	Beobachtungs-
gänge	regelmäßig.

Die	Bäckerei	stand	ebenso	auf	dem	Programm.	Bäcker-
meister	Jörg	Schumann	lud	uns	in	seine	Backstube	ein,	
zeigte	und	demonstrierte	uns	die	verschiedenen	Maschi-
nen,	den	großen	Backofen,	die	Kühlzelle,	die	Mühlen	
und	sogar	vom	Plätzchenteig	durften	wir	kosten.	Wir	sa-
gen	vielen	Dank	für	diesen	tollen	Einblick	und	auch	ein	
großes	Dankeschön	für	die	gesponserten	Pfannkuchen	
zum	Fasching.	
Auch	 bei	 der	 Dachdeckerei	 Dinger	 haben	 wir	 einen	
Termin	vereinbart	und	sind	schon	sehr	gespannt,	was	
uns	Herr	Dinger	und	seine	Mitarbeiter	alles	zeigen	und	
erzählen.	Die	Gaststätte	zur	„Fröhlichen	Wiederkunft“	
steht	ebenso	noch	auf	unserem	Programm.
Auch	in	einem	kleinen	Dorf,	wie	Linda,	gibt	es	allerlei	zu	
entdecken,	wir	halten	unsere	Augen	weiter	offen.
Die Kinder und das Sonnenkäferteam

Gemeinde Paitzdorf

DM-Bronze für Stella
Unsere,	mit	sehr	konstanten	Vorleistungen	(u.	a.	zwei	
neue	Landesrekorde	Ende	2019)	für	die	Deutschen	Mei-
sterschaften	Bögen	ohne	Visier	in	Memmingen	qualifi-
zierte,	elfjährige	Stella	Kratochwill	gewann	in	einem	gut-
klassigen	und	spannenden	Wettkampf	die	Bronzemedaille	
in	der	weiblichen	U12	Jagdbogen.	Mit	474	Ringen	ver-
fehlte	Stella	ihre	eigene	Landesbestmarke	nur	um	sieben	
Ringe	und	lieferte	somit	auch	beim	Hallensaisonhöhe-
punkt	eine	bravouröse	Vorstellung	ab.	Am	Ende	musste	
sie	sich	nur	der	neuen	Deutschen	Meisterin	Lisa	Schwäbe	
(Groß	Niendorf	 in	Mecklenburg-Vorpommern)	und	der	
Deutschen	Rekordhalterin	Joana-Marie	Panhey	(Kuhfelde	
in	Sachsen-Anhalt)	geschlagen	geben.	Für	Stella	war	es	
die	bereits	vierte	DM-Plakette	nach	3D-Gold	und	zwei	
Bronzenen	im	vergangenen	Jahr	und	die	Wiederholung	
ihrer	Platzierung	der	Vorjahres-Hallen-DM.

Ihre	Eltern	und	Trainer	Stephanie	und	Stefan	Kratoch-
will	lieferten	ebenfalls	respektable	Ergebnisse	in	ihren	
Konkurrenzen	ab.	Stefan	belegte	mit	435	Ringen	Platz	
14	bei	den	Jagdbogenherren	und	Stephanie	wurde	mit	
neuer	persönlicher	Bestleistung	von	370	Ringen	Achte	
bei	den	Damen	in	dieser	Bogenklasse.	
Herzlichen	Glückwunsch!
André Lütge, BSV Paitzdorf/Abt. Bogensport

Kirchennachrichten
Aus	aktuellem	Anlass	finden	derzeit	keine	Gottesdienste	
und	kirchlichen	Veranstaltungen	statt.	
Die	Gemeindekirchenräte	möchten	mit	Ihnen	zusammen	
ein	Gebet	sprechen:

Guter Gott,
du weißt um unsere Sorgen, Zweifel und Ängste in diesen Ta-
gen der Ungewissheit. Wir suchen nach Halt und Sicherheit.

Sei du an unserer Seite und gib uns die Kraft, dass wir nicht 
mutlos werden, dass wir nicht zweifeln, dass wir uns nicht  

allein gelassen fühlen.
Sei allen nahe, die dich brauchen. Schütze die Menschen in 
unserem Land, steh jenen bei, die krank sind. Stärke alle, die 

sich um sie kümmern und für sie da sind.
Gib jenen Hoffnung, die in eine wirtschaftliche Notsituation ge-
raten sind, und begleite alle mit deinem Geist, die schwere 

Entscheidungen zu treffen haben.
Sei du bei uns mit deinem Segen.

Amen.
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Gemeinde Rückersdorf

Kirchennachrichten
Aus	Verantwortung	füreinander	und	unsere	Gemeinden	
finden	aktuell	keine	Gottesdienste	und	kirchlichen	Ver-
anstaltungen	statt.
Lasst	uns	füreinander	beten	und	Gottes	Nähe	suchen.
Bleiben	Sie	und	Ihre	Lieben	behütet	und	gesund.
„Jesus	Christus	spricht:	 Ich	bin	die	Auferstehung	und	
das	Leben.	Wer	an	mich	glaubt,	der	wird	 leben,	auch	
wenn	er	stirbt.“	(Joh	11,25)	–	Ostern	ist	so	viel	mehr	als	
Eiersuchen	…
Ihnen	allen	eine	gesegnete	Fasten-	und	Passionszeit!	
Und	danach	ein	gesegnetes	fröhliches	Osterfest!	
Ihr Gemeindekirchenrat der „Evangelisch Lutherischen 
Kirchengemeinde Haselbach-Rückersdorf“

Feuerwehrverein Rückersdorf
Aus	aktuellem	Anlass	finden	die	geplanten	Veranstal-
tungen	des	Feuerwehrvereines	Rückersdorf	nicht	statt.	
Dies	betrifft	folgende	Veranstaltungen:	Osterfeuer	am		
9.	April	2020	und	das	Skatturnier	am	8.	Mai	2020.
Ob	das	Maibaumsetzen	am	30.	April	2020	stattfindet,	
entnehmen	Sie	bitte	den	öffentlichen	Aushängen.
Axel Jakob, Feuerwehrverein Rückersdorf

Gemeinde Seelingstädt

Rückblick
Die	 54.	 Karnevalssaison	 des	 SCC	 unter	 dem	 Motto	
„Ranzen,	Tafel,	Stift	und	Block	–	auf	Schule	ham‘	wir	
richtig	Bock!“	ist	vorüber.	Wir	machen	jedoch	fleißig	un-
sere	Hausaufgaben	und	laden	ein	zum	Osterfeuer.

Auch	in	dieser	Saison	2019/20	feierten	wir	mit	unseren	
vielen	Gästen	aus	Nah	und	Fern	im	Gasthof	Braunichs-
walde	an	drei	ausverkauften	Samstagabenden	gelun-
gene	Faschingspartys.	Wir	bedanken	uns	vor	allem	bei	
unserem	spitzen	Publikum	für	die	tolle	Stimmung	und	
Atmosphäre.	Am	Sonntag,	dem	23.	Februar	2020	be-
suchten	uns,	trotz	Sturm,	die	Kleinsten	mit	bester	Laune	
beim	Kinderfasching.	Während	der	Faschingssaison	
gastierten	wir	bei	befreundeten	Vereinen,	unter	ande-
rem	in	Teichwolframsdorf,	Greiz,	Starkenberg,	Triptis,	

Pahna,	Pölzig,	Lomnitz	und	Meerane	und	führten	auch	
ein	Repertoire	unserer	Tänze	auf.	Am	Rosenmontag	un-
ternahmen	wir,	wie	es	Tradition	ist,	mit	den	Kindern	der	
Kindertagesstätte	„Gänseblümchen“	einen	kleinen	Fa-
schingsumzug	durch	Seelingstädt.	Gleich	danach	ging	
es	zum	großen	Rosenmontagsumzug	nach	Greiz.	
Wir	möchten	uns	erneut	auf	diesem	Weg	bei	allen	Spon-
soren,	Freunden	und	Helfern	bedanken,	welche	uns	in	
der	Saison	2019/20	unterstützt	haben	und	hoffen,	dass	
wir	unsere	kommende	55.	Saison	wieder	mit	euch	feiern	
dürfen.	
Darauf	ein	dreifaches	„Trude	hau	nein!“
Der SCC

Informationen der Wohnungsverwaltung
An	unsere	Mieter	der	Gemeindewohnungen	in	der	Ron-
neburger	Straße	und	im	Braunichswalder	Weg,
wie	unsere	Geschäftsstellen	der	Verwaltungsgemein-
schaft	Wünschendorf/Elster,	in	Wünschendorf	und	See-
lingstädt,	so	bleibt	auch	das	Seelingstädter	Mieterbüro	
im	Braunichswalder	Weg	bis	auf	weiteres	für	den	Besu-
cherverkehr	geschlossen.
Bei	Anliegen	bitten	wir	Sie,	uns	telefonisch	zu	kontaktie-
ren:	Tel.	036608	96327,	036608	96310,	036603	87073.
Sollte	es	in	Ihrer	Wohnung	zu	einem	Schaden	gekom-
men	sein,	können	Sie	uns	diesen	schnell	und	unkom-
pliziert	 mitteilen.	 Die	 Formulare	 „Reparaturanzeige“	
finden	Sie	in	Ihren	Hauseingängen.	Vermerken	Sie	die	
angefragten	Informationen	und	geben	Sie	das	Blatt	in	
unseren	Briefkasten	der	Verwaltungsgemeinschaft,	Ron-
neburger	Straße	68	a.	
Auch	haben	sie	die	Möglichkeit,	das	Formular	digital	auf	
der	Seite	der	Verwaltungsgemeinschaft	Wünschendorf	
www.vg-wuenschendorf-elster.de,	Rubrik	Bürgerservice	
>	Wohnungsverwaltung	auszufüllen.	Unsere	Mitarbeiter	
werden	sich	schnellstmöglich	mit	Ihnen	in	Verbindung	
setzen	bzw.	einen	Handwerker	beauftragen.
Beachten	Sie	aber	bitte	auch	die	Regelungen	zu	Baga-
tellschäden	und	der	Übernahme	von	Kleinstreparaturen	
in	Ihrem	Mietvertrag.
Havariemeldungen	–	außer	Brand	–	erfolgen	wochen-
tags	tagsüber	bitte	immer	an	die	Geschäftsstellen	der	
Verwaltungsgemeinschaft.	
Wir	möchten	Sie	darauf	hinweisen,	dass	selbständig	be-
auftragte	Handwerkerleistungen	zu	Ihren	Kosten	gehen.	
Die	Ausnahme	sind	Havarien	außerhalb	unserer	Büro-
zeiten.
Doch	was	ist	eine	Havarie?	Eine	Havarie	ist	eine	schwere	
Betriebsstörung,	die	meist	plötzlich	eintritt,	erhebliche	
Nutzungseinschränkungen	verursacht	oder	eine	Gefahr	
für	Leib	und	Leben	und/oder	Bausubstanz	darstellt.	Nicht	
als	Havarie	zählen	z.	B.	Ausfall	der	Beleuchtungseinrich-
tung,	tropfende	Wasserhähne	und	undichte	Heizungen,	
wenn	das	Wasser	mit	einem	Behältnis	aufgefangen	wer-
den	kann.	Verstopfte	Abflüsse	in	den	Wohnungen	gehen	
immer	zu	Lasten	des	Mieters.
Wohnungsverwaltung der VG Wünschendorf/Elster
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Gemeinde Wünschendorf/Elster

Regionalverkehr steht Rede und Antwort
Nach	unzähligen	Bürgerbeschwerden	über	das	neue,	
stark	geschrumpfte	Fahrplanangebot	des	RVG,	wandte	
sich	Bürgermeister	Marco	Geelhaar	 in	einem	offenen	
Brief	an	die	Landrätin	und	bat	darum,	die	Einsparungen	
zu	überdenken	und	eine	Lösung	 für	alle	Betroffenen	
herbeizuführen.	Vom	Geschäftsführer	des	Regional-
verkehrs,	Herrn	Stefan	Meißner,	erhielt	die	Gemeinde	
Wünschendorf	folgende	Stellungnahme,	die	wir	Ihnen	
zur	Information	weitergeben:

Auszug aus dem Antwortschreiben der  
Regionalverkehr Gera/Land GmbH

„… Sicherlich mag sich bei der Betrachtung des Fahr-
plans die Frage aufdrängen, warum Schüler/-innen aus 
dem Raum Endschütz/Jährig/Letzendorf/Mosen zu-
nächst noch über Meilitz, Untitz und Pösneck mitfahren 
müssen, bevor die Grundschule in Wünschendorf an-
gefahren wird, und somit knapp 20 Minuten länger un-
terwegs sind, als wenn die Grundschule Wünschendorf 
direkt angefahren werden würde. 
Demgegenüber steht jedoch die Notwendigkeit, ande-
renfalls für die Beförderung der Grund- und Regelschü-
ler aus dem Raum Meilitz/Pösneck/Untitz – etwa zehn 
Kinder – einen separaten Bus einsetzen zu müssen. 
Die Aufwendungen für die Vorhaltung der notwendigen 
Personal- und Fahrzeugressourcen für eine produktive 
Einsatzzeit von gerade einmal einer Stunde sind wirt-
schaftlich nicht vertretbar. Darüberhinaus haben uns aber 
Hinweise von Fahrgästen hinsichtlich der auch Ihrerseits 
angesprochenen nunmehr entfallenen Direktverbindung 
nach Wünschendorf als Sitz der Verwaltungsgemein-
schaft (VG) erreicht. Daher soll mit Wirkung ab dem  
17. Februar 2020 die Haltestellenfolge auf der Linie 219 
wieder so angepasst werden, dass das Fahrtenpaar Nr. 
5/6 eine direkte Anbindung der zu der VG Wünschendorf/
Elster gehörenden Gemeinden an Wünschendorf (Ankunft 
08:45 Uhr) bietet, bevor der Bus anschließend weiter nach 
Gera (Ankunft 09:12 Uhr) fährt. 
In umgekehrter Richtung verkehrt das Fahrtenpaar 9/10 
ab Gera (Abfahrt 12:16) zunächst nach Wünschendorf 
(Abfahrt 12:46 Uhr) und bedient anschließend alle wei-

Kirchennachrichten
Wegen	der	Schutzmaßnahmen	gegen	die	Ausbreitung	
des	Coronavirus	müssen	leider	bis	voraussichtlich	19.	
April	2020	alle Gottesdienste und Gemeindeveran-
staltungen einschließlich der Zusammenkünfte von 
Gemeindekreisen und die Übungsstunden der Chöre 
ausfallen.
Wir	sind	wie	folgt	erreichbar:
Pfarramt	Seelingstädt:		 036608	2397
Pf.	Thomas	von	Ochsenstein:		 0160	98492702
E-Mail:	kg.seelingstaedt@evlks.de

Es grüßen Sie die Kirchenvorstände und  
Pfarrer Thomas von Ochsenstein

teren Gemeinden der VG, sodass auch am Mittag bzw. 
frühen Nachmittag wieder eine direkte Rückfahrmög-
lichkeit von Wünschendorf besteht. Am Bahnhof Wün-
schendorf besteht Anschluss von bzw. zu den Zügen 
nach Greiz. In diesem Zusammenhang wird es auch wie-
der möglich sein, ab dem 17. Februar 2020 auch nach 
dem Unterrichtsende der 5. Stunde an der Grundschule 
in Wünschendorf eine Rückfahrmöglichkeit (12:48 Uhr) 
in Richtung Endschütz/Jährig/Mosen anbieten zu kön-
nen. Darüber hinaus stehen – analog des bis zum 30. 
November 2019 gültigen Fahrplans – noch zwei weitere 
Abfahrten in Richtung Endschütz/Jährig Letzendorf/Mo-
sen zu Verfügung (13:58 Uhr statt bisher 14:00 Uhr sowie 
15:48 Uhr statt bisher 15:46 Uhr). In Richtung Meilitz/Pös-
neck/Untitz verkehren Busse nach Unterrichtsende an der 
Grundschule Wünschendorf um 13:35 Uhr (statt bisher 
13:59 Uhr), 14:32 Uhr (statt bisher 14:40 Uhr) sowie 16:22 
Uhr (Hortkinder). Damit können wir die Aussage, wonach 
nachmittags Verbindungen im Schülerverkehr reduziert 
wurden, entkräften. Entfallen ist allenfalls die letzte Ab-
fahrt der Linie 219 ab Gera (bisher 16:15 Uhr ab Gera, 
Busbahnhof), da diese Fahrt hinter Wünschendorf mit 
durchschnittlich nur noch 0,5 Fahrgästen besetzt war. 
Zudem besteht zwischen Gera und Wünschendorf ein 
stündliches Bahnangebot, sodass für die Aufrechterhal-
tung dieser Fahrt keine Rechtfertigung mehr bestand …“
Marco Geelhaar, Bürgermeister

Saisonabschluss
Liebe	Fans	des	Veitsberger	Carneval	Club,	
unsere	 41.	 Saison	 ist	 endgültig	 vorbei.	 Nach	 einem	
„holprigen“	Start,	endete	Sie	in	einer	grandiosen	Rosen-
montagsparty.

Wir	sagen	Danke:
-	an	alle	verständnisvollen	Nachbarn
-	an	das	Team	des	Hotels	„Elsterperle“
-	an	unsere	DJ‘s
-	die	Jump	your	style	Crew
-	unsere	wenigen,	aber	treuen	Sponsoren
-	an	das	beste	Publikum	des	VCC
Ich	sage	Danke	an	alle	Mitglieder	der	VCC-Familie.	Ihr	
habt‘s	gerissen.	Wir,	der	VCC,	freuen	uns	schon	auf	die	
42.	Saison.	Los	geht‘s	am	14.	November	2020.
Bleibt	schön	närrisch.
Tim Feiler, Präsident des VCC
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Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne … 
Herrmann	Hesse

Am	Freitag,	dem	28.	Februar	2020,	ging	in	Wünschen-
dorf	eine	Ära	zu	Ende.	Die	 langjährige	Direktorin	der	
Gebrüder	Grimm	Grundschule,	Diana	Gruner,	und	die	
Lehrerin	Ilona	Eisentraut	wurden	in	den	wohlverdienten	
Ruhestand	verabschiedet.	Beide	begleiteten	Generati-
onen	von	Wünschendorfern	durch	ihre	Schulzeit.	

Geruchsbelästigung Geraer Straße
Nach	der	schriftlichen	Aufforderung	des	Bürgermeisters	
an	den	Zweckverband	Mittleres	Elstertal,	die	auftretende	
Geruchsbelästigung	in	der	Geraer	Straße	abzustellen,	
gab	es	am	10.	März	2020	einen	Vororttermin.	Dabei	
wurde	die	Situation	erörtert	und	der	Zweckverband	er-
klärte	mittels	Geruchssonden,	dem	Problem	auf	die	Spur	
zu	kommen,	um	dann	Abhilfe	zu	schaffen.
Marco Geelhaar

Gemeinsam	mit	Lehrern	und	Erziehern	führten	die	Kin-
der	ein	berührendes	Programm	auf.	Zahlreiche	Gäste	
überbrachten	Glückwünsche	und	sprachen	ihren	Dank	
aus.	Auch	ich	möchte	mich	an	dieser	Stelle	nochmals	für	
die	gute	und	angenehme	Zusammenarbeit	in	den	letz-
ten	Jahren	herzlich	bedanken.	Für	den	neuen	Lebens-
abschnitt	wünsche	ich	beiden	so	viel	Ruhe,	wie	Sie	sich	
verdient	haben	und	so	viel	Unruhe,	wie	Sie	sich	selbst	
wünschen.
Marco Geelhaar

Stahlelf beim Rückrundenstart  
im Winterschlaf

SG	TSV	1872	Langenwetzendorf	–	ThSV	Wünschendorf	
(3:1)

Zum	Beginn	der	Rückrunde	musste	der	Tabellenführer	
beim	Sechsten	Langenwetzendorf	antreten.	Auf	dem	
Ausweichplatz	in	Hohenleuben	hatte	Wünschendorf	die	
Chance,	die	Tabellenführung	sogar	auszubauen.
Auf	 schwerem	Geläuf	 kam	die	Stahlelf	 gut	 ins	Spiel	
und	hatte	schon	zu	Beginn	einige	Chancen	vorzuwei-
sen.	Nach	der	Anfangsviertelstunde	dann	aber	die	kalte	
Dusche.	Die	Gastgeber	nutzten	ihre	erste	Chance	nach	
einem	Stellungsfehler	eiskalt	zur	Führung	aus.

Aus dem Kindergarten Regenbogen
Olympisches Faschingstreiben

Der	Winter	ist	da	und	der	Schnee	bleibt	aus,
so	holten	wir	den	„Schnee“	zu	uns	ins	Haus	

…	und	auch	in	den	Garten,
wir	konnten	es	kaum	erwarten.

An	vielen	verschiedenen	Stationen,
konnten	wir	unsere	Muskeln	trainieren,

das	konnten	wir	bei	unseren	täglichen	Aktionen	spüren.
Natürlich	durfte	ein	„Sportlerfrühstück“	nicht	fehlen,
jeder	konnte	Dank	Unterstützung	der	Eltern	etwas

Leckeres	wählen.

Nur	zwei	Minuten	später	folgte	erneut	nach	einem	lan-
gen	Ball	das	2:0.	Dies	brachte	die	Mannen	vom	Trainer-
gespann	Pechmann/Pfeifer	aus	dem	Konzept	und	der	
Spielfluss	ging	verloren.	Im	weiteren	Spielverlauf	ebbten	
die	Angriffe	immer	wieder	in	der	Defensive	von	Langen-
wetzendorf	ab	und	aus	dem	Ballbesitz	konnten	kaum	
noch	zwingende	Chancen	kreiert	werden.
Das	Heimteam	blieb	bei	Kontern	stets	gefährlich	–	vor	
allem	wegen	wiederholten	Fehlern	in	der	Defensivbewe-
gung	der	gesamten	Stahlelf.
So	plätscherte	das	Spiel	vor	sich	hin	bis	zu	einem	Auf-
bäumen	der	Wünschendorfer	in	der	Schlussviertelstunde.	
Schreiter	erzielte	per	Elfmeter,	nach	Foul	an	Berthold,	
den	verdienten	Anschlusstreffer.	Im	Anschluss	ging	der	
Tabellenführer	volles	Risiko,	um	noch	einen	Punkt	zu	
retten	und	wurde	in	der	90.	Minute	zum	entscheidenden	
3:1	ausgekontert.
Individuelle	Fehler	in	der	Rückwärtsbewegung	und	feh-
lende	Zielstrebigkeit	der	–	in	der	Hinrunde	so	herausra-
genden	–	Offensive,	brachten	die	Stahlelf	um	ein	bes-
seres	Ergebnis.
Nun	gilt	es,	schnell	wieder	in	die	Erfolgsspur	zu	finden,	
um	den	Platz	an	der	Sonne	zu	verteidigen.
BSG Stahl!!!
Aufstellung:
Bräunlich,	Krauthahn	(ab	71.	Schäfer),	Dressel,	Feiler	K.,	
Pechmann,	Weiss	(ab	46.	Kämpfer),	Schmidt,	Kramer	
(ab	77.	Feiler,	M.),	Alrugibi	(ab	46.	Schreiter),	Steinbre-
cher,	Berthold

►
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Auch	ohne	Eis	und	Schnee
war	unsere	Winterolympiade	voll	OK.

Nun	war	es	wieder	soweit,
Fasching	–	die	fünfte	Jahreszeit.

Groß	und	Klein,
schlüpften	in	die	bunten	Faschingskostüme	hinein.

An	der	großen	Frühstückstafel	konnten	wir	uns	laben,
es	war	für	jeden	etwas	zu	haben.

Gestärkt	feierten	wir	mit	Tanz,	Spaß	und	Spiel,
nichts	war	uns	zu	viel.

Eine	Überraschung	gab	es	für	uns	auch,
der	VCC	hielt	Einzug	mit	Konfetti,	Bonbonregen	–	

das	ist	der	Brauch.

Da	war	die	Freude	groß,
mit	„Veitsberg	Newahr“	ging	es	los.

Das	Prinzenpaar	mit	seinem	Gefolge	war	auch	dabei,
der	Vormittag	war	zu	schnell	vorbei.

Am	Nachmittag	herrschte	buntes	Treiben,
dieser	Fasching	wird	uns	in	Erinnerung	bleiben.

Ein	herzliches	Dankeschön	an	den	VCC	–	
ihr	seid	einfach	wunderbar,

wir	freuen	uns	schon	auf	das	nächste	Jahr.	
Bis	bald,	sagen	die	Kinder	und	Pädagoginnen	

der	Kita	„Regenbogen“	in	Wünschendorf

Leckereien
Auch	in	diesem	Jahr	konnten	sich	die	Kinder	der	Kita’s	
Regenbogen	und	Bussi	Bär	am	Faschingsdienstag	über	
leckere	Pfannenkuchen	der	Bäckerei	Junghans	freuen,	
die	der	Bürgermeister	sponserte.	Damit	endete	traditio-
nell	die	Faschingssaison	in	Wünschendorf.	

Bis	zum	11.11.	–	dann	wird	wieder	um	den	Rathaus-
schlüssel	gerungen.	
Marco Geelhaar


